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Sitzungsvorlage

Federführend:
61 Stadtplanungsamt

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2019/2359-61

öffentlich

16.04.2019
Beese Thomas

Bebauungsplan-Aufhebungsverfahren Nr. 91L, 247A
Aufhebung des Bebauungsplanes
"Änderung des Bebauungsplanes 91L und 247A"
im Bereich der Kornstraße zwischen Lerchenweg und Distelweg
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

08.05.2019 Bau- und Werksenat Entscheidung

- Bericht über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
- Bericht über die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
- Aufhebungsbeschluss gemäß § 10 BauGB

I. Sitzungsvortrag:

1. Anlass der Aufhebung

Der Bebauungsplan im Bereich der Kornstraße zwischen Lerchenweg und Distelweg ist hinsichtlich der Ausweisung 
gewerblich nutzbarer Flächen als überholt anzusehen und stimmt mit den heutigen planerischen Zielen nicht mehr über-
ein. Um hier eine Klarstellung und Bereinigung der planungsrechtlichen Grundlagen zu erreichen, ist es notwendig, den 
Bebauungsplan formal aufzuheben. Unabhängig von einer Aufhebung des Bebauungsplanes, genießen die bereits auf 
dessen Grundlage umgesetzten und genehmigten Nutzungen (Wohnhäuser, Kindergarten, etc.) weiterhin Bestands-
schutz.

2. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Gemäß dem Beschluss des Bau- und Werksenats vom 06.02.2019 wurde die öffentliche Auslegung und die Einholung 
der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt.
Der Entwurf des Aufhebungsplans Nr. 91 L, 247 A in der Fassung vom 06.02.2019 lag nach fristgemäßer Bekanntma-
chung in der Zeit vom 11.03.209 bis einschließlich 12.04.2019 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Einsichtnah-
me aus. Gleichzeitig wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.

3. Behandlung der Anregungen

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gingen die nachfolgend aufgeführten Schreiben ein:
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2.1 Öffentlichkeit

Seitens der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen ein.

2.2 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

2.2.1 Eisenbahn-Bundesamt
mit Schreiben vom 03.04.2019

2.2.2 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
mit Schreiben vom 15.03.2019

2.2.3 Zweckverband F. Rettungsdienst
mit Schreiben vom 26.02.2019

2.2.4 Wirtschaftsförderung
mit Schreiben vom 21.03.2019

2.2.5 Bayernwerk
mit Schreiben vom 15.03.2019

2.2.6 Regionaler Planungsverband Oberfranken – West
mit Schreiben vom 21.03.2019

2.2.7 Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH
mit Schreiben vom 21.03.2019

2.2.8 PLEDOC GmbH
mit Schreiben vom 14.03.2019

2.2.9 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
mit Schreiben vom 26.02.2019

2.2.10 Amt für Bildung, Schulen und Sport
mit Schreiben vom 27.02.1019

2.2.11 Polizeiinspektion Bamberg - Stadt Bamberg
mit Schreiben vom 27.02.2019

2.2.12 Deutsche Telekom Technik GmbH
mit Schreiben vom 10.04.2019

2.2.13 Deutsche Bahn AG
mit Schreiben vom 27.03.2019

2.2.14 Telefonica o2
mit Schreiben vom 29.03.2019

2.2.15 Amt 38 Umwelt Brand und Katastrophenschutz 
mit Schreiben vom 25.03.2019

2.2.16 Bayerische Landesamt für Denkmalpflege
mit Schreiben vom 10.04.2019

2.2.17 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
mit Schreiben vom 09.04.2019

2.2.18 Stadtwerke Bamberg Energie und Wasserversorgung GmbH
mit Schreiben vom 21.02.2019

2.2.19 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen
mit Schreiben vom 13.03.2019
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2.2.20 Entsorgungs- und Baubetrieb
mit Schreiben vom 11.04.2019

Sämtliche eingegangene Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange erheben keine Einwände gegen die geplante Aufhebung des Bebauungsplanes 91 L 
und 247 A  aus dem Jahr 1965.

4. Beschluss über die Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Aufhebungsbeschluss

Der Bau- und Werksenat stellt fest, dass keine Stellungnahmen eingegangen sind, die der geplanten
Aufhebung des Bebauungsplanes 91 L und 247 A widersprechen.

Es wird daher beantragt für den Aufhebungsplan des Bebauungsplanes 91 L und 247 A  vom 06.02.2019 und der dazu-
gehörigen Begründung vom 06.02.2019 den Aufhebungsbeschluss gemäß § 10 BauGB zu fassen.

II. Beschlussvorschlag:

1 Der Bau- und Werksenat nimmt den Bericht des Baureferates zur Kenntnis.
 

2.1 Der Bau- und Werksenat stellt fest, dass während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB keine Stellungnahmen eingegangen sind.

2.2 Der Bau- und Werksenat stellt fest, dass die gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholten Stellungnahmen 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange keine Einwände erheben. 

3. Der Bau- und Werksenat beschließt aufgrund:

a) des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern (BayRS 2010-1-1- I) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796) in der zuletzt geänderten Fassung sowie,

b) der §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBI. S. 2414), in der zuletzt geänderten Fassung,

c) der Artikel 6 Abs. 5 und 81 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.08.2007 (GVGI. S. 588) in der zuletzt geänderten Fassung,

die Aufhebung des Bebauungsplanes 91 L und 247 A , bestehend aus Aufhebungsplan vom 
06.02.2019 sowie Begründung vom 06.02.2019 als Satzung.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

X 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden 

Finanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der 

vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender De-
ckungsvorschlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:
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Bebauungsplan-Aufhebungsverfahren Nr. 91 L, 247 A         Anlage 3 

im Bereich der Kornstraße zwischen Lerchenweg und Distelweg 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Tabellarische Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

A. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 

1. Eisenbahn-Bundesamt 03.04.2019 Von Seiten des Eisenbahn-Bundesamts gibt es keine Ein-
wände, da die Belange von der Aufhebung des Bebau-
ungsplanes nicht berührt werden. 

Kenntnisnahme. 

2. Bayrisches Landesamt für 
Denkmalpflege 

15.03.2019 Bodendenkmalpflegerische Belange: 
 
Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende 
Bodendenkmäler der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 
Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 
Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen. 
 
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 
 
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unver-
züglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 
oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der 
Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der 
Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die 
Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund ge-
führt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den 
Leiter der Arbeiten befreit. 
 
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis 
zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverän-
dert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutz-
behörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortset-
zung der Arbeiten gestattet. Die Untere Denkmalschutz-

Kenntnisnahme. 
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Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 
behörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 
um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Betei-
ligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir 
selbstverständlich gerne zur Verfügung. Fragen, die kon-
krete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 
Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an 
den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen 
Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

3. Zweckverband F. Rettungs-
dienst  

26.02.2019 Es wird darauf hingewiesen, dass die Anforderungen für 
die Feuerwehr (Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen) 
sich aus der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bzw. den 
Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr und der DIN 
14090 ergeben. Diese Daten und Festlegungen sind 
grundsätzlich einzuhalten, Feuerwehrzufahrten, Traglas-
ten, Feuerwehraufstellflächen und Bepflanzungen sind so 
vorzusehen, dass jederzeit die vorgesehene Nutzung mög-
lich wäre. 
Zudem sind diese Zufahrten jederzeit für Rettungsdienst- 
und Feuerwehrfahrzeuge freizuhalten und ggf. entspre-
chend zu kennzeichnen. 
Ferner sind die Richtwerte für die ausreichende Bemes-
sung der Löschwasserversorgung von Baugebieten im 
Sinne der Baunutzungsverordnung im DGVW-Arbeitsblatt 
W 405 angegeben. Über ebendiese und der Regelungen 
im DVGW-Arbeitsblatzt W 331 über Hydranten ist die 
öffentliche Löschwasserversorgung zu planen und zu 
beurteilen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass für besondere Objekte, 
z.B. solche mit erhöhtem Brandrisiko oder erhöhtem Per-
sonenrisiko ein erhöhter Löschwasserbedarf notwendig 
sein kann, welcher entsprechend zu berücksichtigen ist. 

Kenntnisnahme. 

4. Wirtschaftsförderung 21.03.2019 Die Wirtschaftsförderung kann die Aufhebung des Bebau-
ungsplanes nachvollziehen und hat Verständnis für die 
Umwandlung von Gewerbeflächen in Wohnflächen in 
dem betreffenden Areal.  
Fest steht aber auch, dass sich der Anteil verfügbarer und 
dringend benötigter Gewerbeflächen hierdurch weiter 
reduziert und keine Neuausweisung an anderer Stelle 
erfolgen wird. Die Wirtschaftsförderung beurteilt dies 

Kenntnisnahme. 
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Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 
kritisch. 

5. Bayernwerk 15.03.2019 Von Seiten des Bayernwerks wird mitgeteilt, dass keine 
Einwände bestehen, da im Planungsbereich keine Versor-
gungsanlagen des Unternehmens betrieben werden. 

Kenntnisnahme. 

6. Regionaler Planungsver-
band Oberfranken – West 

21.03.2019 Keine Einwendungen Kenntnisnahme. 

7. Bayerische Eisenbahnge-
sellschaft mbH 

21.03.2019 Keine Einwände Kenntnisnahme. 

8. PLEDOC GmbH 14.03.2019 Es wird darauf hingewiesen, dass von der PLEDOC verwal-
tete Versorgungsanlagen nicht betroffen sind. Bei einer 
Ausweitung bzw. der Festlegung externer Ausgleichsflä-
chen wird um erneute Beteiligung gebeten.  

 Kenntnisnahme. 

9. Bundesamt für Infrastuk-
tur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bun-
deswehr 

26.02.2019 Keine Einwände Kenntnisnahme.  

10. Amt für Bildung, Schulen 
und Sport 

27.02.2019 Es wird angemerkt, dass das Amt 49 bei allen Neubau- 
und Nachverdichtungsvorhaben mit Nachdrück darauf 
hinweist, dass ggf. kapazitären Anpassungen der Bil-
dungsinfrastruktur mitzuberücksichtigen sind. 
Es sei genau zu prüfen, ob durch das geplante Baugebiet 
zusätzliche Plätze in Kindertagesstätten, in Schulen und 
Einrichtungen für ganztägige Bildung und Betreuung von 
Schulkindern vorzuhalten sind. Diese sind so fundiert wie 
möglich zu prognostizieren und in einem sozialräumlichen 
Entwicklungskonzept darzustellen. 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 

11. Polizeiinspektion Bamberg-
Stadt 

27.02.2019 Keine Einwände Kenntnisnahme. 

12. Deutsche Telekom Technik 
GmbH 

10.04.2019 Keine Einwände Kenntnisnahme. 

13. Deutsche Bahn AG 27.03.2019 Es wird mitgeteilt, dass durch die Aufhebung des Bebau-
ungsplanes die Belange der DB AG und ihrer Konzernun-
ternehmen nicht berührt werden. Daher werden weder 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
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Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 
Bedenken noch Anregungen vorgebracht.  
Dennoch wird um Berücksichtigung gebeten.  
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahn-
anlagen entstehen Emissionen  

14. Telefonica o2 29.03.2019 Es wird darauf hingewiesen, dass durch das Plangebiet 
eine Richtfunkverbindung verläuft. Die Fresnelzonen der 
Richtfunkverbindungen befindet sich in einem vertikalen 
Korridor zwischen 26m und 56m bzw. 25m und 55m 
über Grund. Diese Telekommunikationslinie ist vorstellbar 
als einen horizontal über die Landschaft verlaufenden 
Zylinder mit einem Durchmesser von rund 20-60m (ein-
schließlich der Schutzbereiche). Diesbezüglich ist zu be-
achten, dass alle geplanten Konstruktionen und Baukräne 
nicht in die Richtfunktrasse ragen dürfen. Es wird um 
Berücksichtigung und Übernahme der Richtfunktrasse in 
die Vorplanung und zukünftige Bauleitplanung bzw. Flä-
chennutzungsplanung gebeten. Innerhalb der Schutzbe-
reiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bau-
höhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbe-
deutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird. Es 
muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie 
der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30m und einen 
vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens 
+/- 15m eingehalten werden. 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung  

15. Amt 38 
Umwelt Brand und 
Katastrophenschutz 
 

25.03.2019 Wasserrecht 
erstellt durch: Frau Klug 
Die Fläche des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
liegt außerhalb von wasserrechtlich relevanten Schutzge-
bieten. Aus wasserrechtlicher Sicht bestehen keine Ein-
wände. 
 
Immissionsschutz 
Erstellt durch: Herr Maisel 
Gegen die Aufhebung des o.g. Bebauungsplans sprechen 
aus fachlicher Sicht keine Gründe. Im Rahmen des weite-
ren Verfahrens ist der Immissionsschutz zu beteiligen, um 
eine detaillierte Beurteilung vornehmen zu können. 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

16. Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege  

10.04.2019 Siehe Nr. 2  
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Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 
17. Vodafone GmbH / 

Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH 
 

09.04.2019 Es wird mitgeteilt, dass die Vodafone GmbH/Vodafone 
Kabel Deutschland GmbH gegen die geplante Maßnahme 
keine Einwände geltend macht.  
In dem Planbereich befinden sich Telekommunikationsan-
lagen des Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorha-
ben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme 
mit entsprechender Auskunft über unseren vorhandenen 
Leitungsbestand abgeben.  

Kenntnisnahme. 

18. Stadtwerke Bamberg 
Energie-und 
Wasserversorgung GmbH 

21.02.2019 Keine Einwände Kenntnisnahme. 

19. Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen 

13.03.2019 Es wird empfohlen, die Bundesnetzagentur bei Vorliegen 
konkreter Bauplanungen mit Höhen über 20m sowie Pho-
tovoltaikanlagen mit einer Fläche ab ca. 200qm zu beteili-
gen. 

Kenntnisnahme. 

20. Entsorgungs- und 
Baubetrieb 
 

11.04.2019 Entwässerung 
 
Im Geltungsbereich für die Aufhebung der Bebauungsplä-
ne 91 L und 247 A befinden sich öffentliche Mischwasser-
kanäle (MW-Kanal). Im Bereich der Kornstraße liegt ein DN 
250-DN350 MW-Kanal. Aus dem Gebiet der Nürnberger 
Straße kreuzt ein MW-Kanal DN 300-DN350 die Bahnlinie 
und führt über das Flurstück 4446/226 (Grundstück Kin-
dergarten) – Gemarkung Bamberg, in Richtung Kornstra-
ße, wo er auf den öffentlichen Kanal in der Kornstraße 
angeschlossen ist. Beide Kanäle sind Bestandteil der öf-
fentlichen Erschließung und müssen bestehen bleiben.  
 
Nach Rückfrage beim Immobilienmanagement, Amt 23 ist 
für den Kanal im Grundstück mit der Flurnummer 
4446/226 Gemarkung Bamberg ( Kornstraße 25) kein 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht im Grundbuch eingetragen. 
Diese Dienstbarkeit sollte im Zuge der Aufhebung mit 
veranlasst werden, um bei erforderlichen Unterhalts- und 
Sanierungsmaßnahmen Zugriff auf den bestehenden Ka-
nal zu erhalten.  
 
Aktuell liegen dem EBB für 3 neue Häuser im Geltungsbe-
reich der Aufhebung der B-Pläne 91L und 247 A EWS-

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Dienstbarkeit ist nicht Gegenstand des Aufhebungs-
verfahren wird aber in späteren Schritten mit der zustän-
digen Behörde berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 
Anträge gemäß der Entwässerungssatzung der Stadt zur 
Bearbeitung vor. Die Einleitungsvoraussetzungen (Menge, 
Anschlussort) werden in diesen Verfahren zwischen EBB 
und dem Antragssteller abgestimmt. 
 
Für jedes weitere Bauvorhaben ist ebenfalls ein eigenstän-
diges EWS-Verfahren nach der Entwässerungssatzung der 
Stadt Bamberg erforderlich, um zukünftige Einleitungsstel-
len und die zulässige Einleitungsmenge in die öffentliche 
Kanalisation abzustimmen. 
 
Es wird allerdings als sinnvoll und zwingend erachtet, dass 
aufgrund der absehbaren Nachverdichtung der Fläche des 
Geltungsbereiches ein Entwässerungskonzept für das 
Gesamtgebiet erarbeitet wird, um die Belange der Abtei-
lung Entwässerung berücksichtigen zu können. 
 
Für Bauvorhaben in diesem Gebiet ist entsprechend DIN 
1986-100 der Nachweis für die Überprüfung der Sicher-
heit gegen Überflutung bzw. einer kontrollierten schadlo-
sen Überflutung in Anlehnung an DIN EN 752 für Grund-
stücksentwässerungsanlagen, unabhängig von der Einlei-
tung in die Kanalisation oder das Gewässer, zu führen. 
 
Bei der Planung ist zu berücksichtigen, das Nieder-
schlagswasser, das auf private Grundstücke fällt, gemäß 
DIN 1986-100:2016-12 nicht auf öffentliche Verkehrs- 
bzw. Wegeflächen abgeleitet werden darf.  
 
Entsorgung 
 
Ohne Einwände 
 
Verkehrliche Erschließung/Straßenbau 
 
Ohne Einwände 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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